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Maßnahmenblatt

Bildungsbereich 

Maßnahmentitel

Handlungsfeld

Operative/s Ziel/e  
Kurz- und mittel- 
fristig

Strategisches Ziel  
Langfristig bis 2030

Nummer

Weiter auf der nächsten Seite.

Strukturelle Verankerung von BNE in Aus- und Weiterbildung

AW-M1.1.1: Einrichtung eines Bildungsbereich-übergreifenden Fachgremiums „BNE
Qualitätsentwicklung und -Sicherung“ in Aus- und Weiterbildung.

OZ1.1: Eine kontinuierliche BNE-Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung werden ab
2023 entwickelt und den Angeboten der Aus- und Weiterbildung angeschlossen.

SZ1: BNE ist in allen Bildungsplänen verankert.
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Beschreibung der 
Maßnahme 
Das soll konkret 
passieren, um das 
Ziel zu erreichen

Ressourcenbedarf

Empfehlung

Verantwortlichkeit 
Hier liegt die Ver-
antwortung für die 
Umsetzung der 
Maßnahme

Relevante  
Akteur*innen 
Diese Akteur*innen 
sind bei der Umset-
zung zu beteiligen

Zeitplan 
Voraussichtlicher 
Umsetzungszeit-
raum

Start der Maßnahme

Ende/Meilensteine 
der Maßnahme

Die Maßnahme erfordert zusätzliche Ressourcen bei der LHM

Die Maßnahme liegt nicht (nur) in der Zuständigkeit der LHM, sie beinhaltet eine  
Empfehlung an eine andere Institution

Maßnahmenblatt
Nummer

BNE-Fachstelle in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Akteur*innen

Schlüsselpersonen aller relevanten Bildungsbereiche, hochschulspezifische Einrichtungen
und Akteur*innen, zuständige Ministerien

Ab 2023

• Aktivitäten:
- Einrichtung eines BB-übergreifenden Fachgremiums in Sachen „BNE Aus- und
Weiterbildung“ zur BNE-Qualitätsentwicklung und -Sicherung
- Entwicklung und Umsetzung von Standards zur Implementierung von BNE in die Aus- und
Weiterbildungsangebote der Bildungsbereiche

• Verschränkung der Maßnahme mit weiteren entsprechenden Maßnahmen des BB
Hochschule, Schule, etc.

• mögliche Zusammensetzung eines Expert*innen-Gremiums:
- Vertreter*innen der Münchner Hochschulen und ihrer Weiterbildungsagenturen
- BNE-Akteursplattform
- Expertise aus überregionalen Hochschulen, z.B. KU Eichstätt
- Vertreter*innen aus Kultus- und Umweltministerium
- weitere z. B. aus RBS, RKU etc.

(vgl. FB-M4.1.2, HS-M3.2.1, HS-M3.1.1, S-M13.3.2)
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Bis 2030


